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AuBenbereichssatzung (ABS) Eilberg Nr. 6 105-22/0 in der Fassung vom 30.0 1.2025

Au 13enbereichssatzung
Eilberg

Nr. 61 02-22/0

in der Fassung vom 30.01 .2025

Die STADT RODING erlässt aufgrund des § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbin -

dung mit Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in derjeweils zum
Zeitpunkt des Satzungserlasses gUltigen Fassung folgende Satzung:

§ I Gegenstand

Im Geltungsbereich kann Wohnzwecken dienenden Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2
BauGB nicht entgegengehalten werden, dass sie der Darstellung im Flachennutzungsplan
als Flächen für die Landwirtschaft widersprechen oder die Entstehung oder Verfestigung
einer Splittersiedlung befurchten lassen. Dies gilt auch für Vorhaben, die kleineren
Handwerks- und Gewerbebetrieben dienen.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

Die Satzung für den nicht uberwiegend landwirtschaftlich gepragten Au1,enbereich, in
welchem bereits elne Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden ist, enthalt folgende
Aulenbereichs-GrundstUcke in der Gemarkung Zimmering:

Flur-Nr. Lage/ Bezeichnung Umfang Fläche in m
616 Eilberg 1 und 3 Teilflache 1.519
616/3 In Eilberg Gesamte Flache 1
617 Eilberg 7 Gesamte Flache 1.448
617/2 In Eilberg Gesamte Fläche 313
618/2 In Eilberg Teilfläche 252
622/4 Eilberg 10 Teilflache 2.247
622/5 Eilberg 11 Teilfläche 1.169
622/6 In Eilberg Teilfläche 1.002
623/2 Nähe Eilberg Teilfläche 1.440
623/5 Eilberg 5 Gesamte Fläche 1.101
631 Steinriegel Teilfläche 938
631/1

__________

Gemeindeverbindungsstraae (GVS)
,,Eilberg-Trasching-Wolletsthal"

Teilfläche
_________________

896
______________

Die Gesamtgrofe des Geltungsbereichs betragt somit 12.326 m2.

Der Geltungsbereich ist im beigefügten Lageplan in der Fassung vom 30.01 .2025
(M 1: 1.000) dargestellt.
Dieser Lageplan ist Bestandteil der Satzung als Anlage Nr. 1.
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Aul3enbereichssatzung (ABS) Eilberg Nr. 6 105-22/0 in der Fassung vom 30.01.2025

§ 3 Planungsrechtliche Zulässigkeit

Innerhaib der in § I bis 2 dieser Satzung festgelegten Grenzen richtet sich die planungs-
rechtliche Zulassigkeit von Vorhaben ( 29 BauGB) nach § 35 Abs. 6 BauGB.
Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in Eilberg werden keine näheren Bestimmungen Uber
die Zulassigkeit getroffen.

Von der Satzung bleibt die Anwendung des § 35 Abs. 4 BauGB unberuhrt.

Soweit nach Inkrafttreten dieser Satzung für das in § 2 dieser Satzung festgelegte Gebiet
oder Teile des Gebietes em qualifizierter oder vorhabenbezogener Bebauungsplan
aufgestellt und in Kraft gesetzt wird, richtet sich die planungsrechtliche Zulassigkeit künftig
nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes ( 30 BauGB).

§ 4 Inkrafttreten

Die Satzung tritt gema1 § 35 Abs. 6 Satz 6 i. V. m. 10 Abs. 3 BauGB mit der ortsüblichen
Bekanntmachung dieser Satzung in Kraft.

Hi nweise

Naturschutzrechtliche Eingriffsreqelunq
Der Eingriff bzw. Vermeidungs- und ErsatzmaInahmen sind im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens mit dem Bauantrag abzuarbeiten. Em entsprechender Eingrünungsplan mit
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist vorzulegen.

Abwasserbeseitigunq
Im Ortsteil Eilberg erfolgt die Beseitigung des Schmutzwassers Uber Kleinklaranlagen.

Anfallendes Niederschlagswasser ist Uber entsprechende bauliche Anlagen auf dem
Baugrundstück schadlos zurückzuhalten und zu versickern; die hierfür erforderlichen
Nachweise (Entwässerungsplan) sind zu erbringen. Auf Nachbargrundstücke darf kein
Niederschlagswasser abgeleitet werden.

Wasserversorgung
Die Wasserversorgung wird sichergesteilt durch den Anschluss an das Wasserversorgungs-
netz der Stadtischen Betriebe Roding.

Stromversorgunq
Die Stromversorgung erfolgt durch die Bayernwerk Netz GmbH.

In dem überplanten Bereich befinden sich Versorgungseinrichtungen.

Kabel
Der Schutzzonenbereich für Kabel betragt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur
Trassenachse.
Die Bayernwerk Netz GmbH weist darauf hin, dass die Trassen unterirdischer Versor-
gungsleitungen von Bepflanzung freizuhalten sind, da sonst die Betriebssicherheit und
Reparaturmoglichkeit eingeschrankt werden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus
Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse
gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit dem
Netzbetreiber geeignete Schutzmaanahmen durchzuführen.

Die Hinweise im Merkblatt ,,Sicherheitshinweise für Arbeiten in der Nähe von Kabel-, Gas-

und Freileitungen" sind zu beachten.
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AuBenbereichssatzung (ABS) Eilberg Nr. 6 105-22/0 in der Fassung vom 30.01.2025

AuskUnfte zur Lage der von uns betriebenen Versorgungsanlagen kOnnen online uber em
Planauskunftsportal (https:IIwww. bayernwerk-netz. de/de/energie-

service/kundenservice/planauskunftsportal.html) einholt werden.

(

STADT RODING
04.02.2025 .
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Alexandra Riedi
Erste Burgermeisterin
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AuBenbereichssatzung(ABS) EilbergNr. 6105-22/0 in der Fassung vom 30.01.2025

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2024 die Aufstellung der AuI3enbereichssatzung
Eilberg gema1 § 35 Abs. 6 BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde mit
Bekanntmachung vom 14.10.2024 am 15.10.2024 ortsublich bekannt gemacht.

2. Offentlichkeitsbeteiligung
Die Offentlichkeitsbeteiligung gemaF § 35 Abs. 6 Satz 5 i. V. m. 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und
3 Abs. 2 BauGB mit offentlicher Darlegung und Anhorung fur den Entwurf der Au1enbe-
reichssatzung in der Fassung vom 25.07.2024 hat in der Zeit vom 21.10.2024 bis 20.11.2024
stattgefunden. Hieraufwurde mit Bekanntmachung yam 14.10.2024, ortsüblich bekannt
gemacht am 15.10.2024, hingewiesen.

3. Behardenbeteiligung
Den beteiligten BehOrden und sonstigen Trägern offentlicher Belange wurde zur Abgabe
ihrer Stellungnahme nach § 35 Abs. 6 Satz 5 i. V. m. 13 Abs. 2 Satz I Nr. 3 und 4 Abs. 2
BauGB der Entwurf der Au1enbereichssatzung in der Fassung yam 25.07.2024 mit E-Mail
vom 15.10.2024 Ubersandt und eine angemessene Frist bis 20.11.2024 zur Au(3erung
gegeben.

4. Satzungsbeschluss
Die Stadt Roding hat mit Beschluss des Stadtrates vom 30.01 .2025 die Aulenbereichs-
satzung in der Fassung vom 30.01 .2025 als Satzung beschlossen.

5. Ausfertigung
Die Auaenbereichssatzung wird hiermit in der Fassung vom 30.01.2025 ausgefertigt. Die
Richtigkeit der vorgenannten Verfahrensschritte wird hiermit bestatigt.

STADT RODING
04.02.2025

Alexandra Riedi
Erste Burgermeisterin
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6. Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss zur Auaenbereichssatzung durch den Stadtrat wurde gema1 § 35
Abs. 6 Satz 6 i. V. m. 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB mit Bekanntmachung vom 05.02.2025 am
06.02.2025 ortsUblich bekannt gemacht. Mit dem Tag der Bekanntmachung tritt die Aufen-
bereichssatzung in der Fassung yam 30.01.2025 gemä1 § 35 Abs. 6 Satz 6 i. V. m.
10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft.
Die Aulenbereichssatzung wird seit diesem Tage zu den ublichen Dienststunden im
Rathaus gemal § 35 Abs. 6 Satz 6 i. V. m. 10 Abs. 3 Satz 2 BauGB zu jedermanns
Einsicht bereitgehalten und über deren Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 sowie Abs. 4 BauGB und des § 215
Abs. I BauGB ist hingewiesen worden.
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Alexandra Riedi
Erste Burgermeisterin
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